
 
 
 
 

 

  
 
 

Öffentliches Kurzprotokoll 

Sitzung des Gemeinderates 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 27.02.2024 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:38 Uhr 

Ort, Raum: Rathaus Sitzungssaal groß RL023, Belforter Platz 1, 71229 Leonberg 
 
Vorsitz: Oberbürgermeister Martin Georg Cohn 
 
Anwesend: 
 

31 von 33 Mitgliedern 
 
Abwesend: 
Sebastian Werbke entschuldigt 
Horst Nebenführ entschuldigt 
 

 
Ö 1 

 
Einwohnerfragestunde 
 
 

 
 
Ö 2 

 
Bekanntgaben 
 
 

 
 
Ö 2.1 

 
Aufsichtsrat Leo-Energie GmbH & Co. KG 
 
 
 

 
 
Ö 3 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des zweiten Stellvertreters bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, Abteilung Höfingen 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 3.1 behandelt. 
 

 
Ö 3.1 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des zweiten Stellvertreters bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, Abteilung Höfingen 
Beschlussvorschlag aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 22.202.2024 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 
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Aufgrund des § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
02.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 9 das Gesetztes vom 12.06.2018 (GBI. S. 173, 
187) und §§ 11 und 15 der aktuellen Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wird der Wahl des 
zweiten Stellvertreters bei der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Höfingen, zugestimmt.  
 
Es wurde gewählt:  
 

• Zweiter Stellvertreter Lennart Bauch 
 

 
 
Ö 4 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des Abteilungskommandanten und der zwei 
Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Leonberg 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 4.1 behandelt. 
 

 
Ö 4.1 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des Abteilungskommandanten und der zwei 
Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Leonberg 
Beschlussvorschlag aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 22.02.2024 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

Aufgrund des § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
02.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 9 das Gesetztes vom 12.06.2018 (GBI. S. 173, 
187) und §§ 11 und 15 der aktuellen Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wird der Wahl des 
Abteilungskommandanten und der beiden Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr, Ab-
teilung Leonberg, zugestimmt. 
 
Es wurden gewählt:  
 

• Abteilungskommandant Volker Röckle 
• Erste Stellvertreter Apostolos Tzibilis 
• Zweiter Stellvertreter Dennis Schleska  

 

 
 
Ö 5 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des  
Gesamtkommandanten und der zwei Stellvertreter der  
Freiwilligen Feuerwehr Leonberg 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 5.1 behandelt. 
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Ö 5.1 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des Gesamtkommandanten und der zwei 
Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg 
Beschlussvorschlag aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 22.02.2024 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

Aufgrund des § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
02.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 9 das Gesetztes vom 12.06.2018 (GBI. S. 173, 
187) und §§ 11 und 15 der aktuellen Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wird der Wahl des 
Gesamtkommandanten und der beiden Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr Leon-
berg, zugestimmt.  
 
Es wurden gewählt:  
 
• Gesamtkommandant Wolfgang Zimmermann  
• Erste Stellvertreter Marcus Kucher  
• Zweiter Stellvertreter Andreas Schneider 
 

 
 
Ö 6 

 
Lückenschluss B 295/B 464 - Stellungnahme der Stadt Leonberg 
 
Antrag Fraktion FDP: mehrheitlich abgelehnt 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
4 18 9 

 
Die Stadt Leonberg fordert einen zeitnahen Ausbau der K 1008 mit Anbindung an die Mag-
stadter Straße vor Sperrung der Hölzertalstraße. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 2 0 

 
1. a) Die Stadt Leonberg spricht sich vorzugsweise für den Erhalt des Provisoriums 

aus. 
 
 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
21 5 5 

 
1. b) Die Stadt Leonberg spricht sich dafür aus, dass das Provisorium in eine dauer-

hafte Verkehrsanbindung überführt wird. 
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Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
31 0 0 

 
2. Sollte eine Planung aufgenommen werden, dieses Provisorium zu beseitigen, wird 

von der Stadt Leonberg nur der Planfall 1 oder 2 mitgetragen, wobei eine erneute 
Anhörung eingefordert wird, um die Wünsche der Stadt Leonberg explizit in die 
Planung einzubeziehen. 

 

 
Punkt 3. des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird gestrichen. 
 

 
 
Ö 7 

 
Stadtgarten Leonberg - Ermächtigung zur Vergabe der Gewerke zur Herstellung des 
Stadtgartens 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 2 

 

1. Die Kostenberechnung wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme wird die Verwaltung beauftragt und ermächtigt, 
die erforderlichen Bauleistungen im Rahmen einer Öffentlichen Vergabe gem. VOB/A 
auszuschreiben und an wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben mit der Maßgabe, dass 
durch das Ausschreibungsergebnis der Kostendeckel i.H.v. 2,8 Mio. € brutto für die 
Herstellung und Planung des Stadtgartens eingehalten wird. 

 

 
 
Ö 8 

 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leonberg 
- Interfraktioneller Antrag 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 8.1 behandelt. 
 

 
Ö 8.1 

 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leonberg 
- Interfraktioneller Antrag 
Beschlussvorschlag aus dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 22.02.2024 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
30 1 0 

 

1. Die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leonberg wird wie folgt beschlos-
sen: 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
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am 27.02.2024 folgende 
  
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
  
§ 1 
§ 13 (2) der Hauptsatzung erhält folgende neue Fassung: 
  
Neben den hauptamtlichen Beigeordneten werden aus der Mitte des Gemeinderats drei 
ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters für den Fall bestellt, dass der Ober-
bürgermeister und die Bürgermeister/Beigeordneten verhindert sind. Soweit der Gemein-
derat anderes festlegt, bestimmt sich die Reihenfolge der Vertretung nach der Größe der 
Fraktionen, bei gleichgroßen Fraktionen ist die Zugehörigkeit des Stellvertreters/der 
Stellvertreterin zum Gemeinderat, hilfsweise das Lebensalter maßgebend. 
  
§ 2 
Inkrafttreten 

  
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

 
 
Ö 9 

 
Parkraumbewirtschaftungskonzept - Vorstellung und Ableitung von Maßnahmen 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 9.2 behandelt. 
 

 
Ö 9.1 

 
Parkraumbewirtschaftungskonzept - Vorstellung und Ableitung von Maßnahmen - 
Ergänzungsantrag aus dem Ortschaftsrat Höfingen vom 07.02.2024 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 9.2 behandelt. 
 

 
Ö 9.2 

 
Parkraumbewirtschaftungskonzept - Vorstellung und Ableitung von Maßnahmen  
Beschlussvorschlag des Planungsausschusses vom 22.02.204 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
27 4 0 

 

1. Dem Parkraumbewirtschaftungskonzept vom Planungsbüro RichterRichard als Grundla-
ge für das gesamtstädtische Parkraummanagement wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die verwaltungsrechtlichen Grundlagen für das öffentli-

che Kurzzeitparken und das Bewohnerparken zu erarbeiten. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die zur Umsetzung der Bewirtschaftung notwendigen 
Maßnahmen zu planen und für die Ausführung eine Beschlussfassung der zuständigen 
Gremien herbeizuführen. 

 
4. Der Parkplatz Stadthalle wird dem Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg zugeordnet. 

 
5. Alle Parkhäuser und Parkplätze werden mit digitaler Kennzeichenerfassung betrieben.  

 
6. Anordnung eines absoluten Halteverbotes in der Lachentorstraße 
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Punkt 4. des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird gestrichen und die weitere 
Nummerierung entsprechend angepasst. 
 

 
 
Ö 10 

 
Energiesparmaßnahmen der Stadt Leonberg im Zuge der Gas-Krise ab 2022 - Aufhebung 
des Beschlusses "Abstellen der Brunnen im Stadtgebiet" 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

1. Der Beschluss vom Gemeinderat vom 27.09.2022, die Brunnen im Stadtgebiet abzustel-
len wird aufgehoben. 
 

2. Ab dem Frühjahr 2024 werden die Brunnen im Stadtgebiet aktiviert und betrieben.   
 

 
 
Ö 11 

 
Bericht zum Kreditmanagement im Jahr 2023 
 
 
Der Bericht zum Kreditmanagement im Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Ö 12 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Leonberg 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

1. Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamts vom 17.01.2024 (Anlage 1) wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
2. Der Jahresabschluss 2020 (Anlage 2) wird zur Kenntnis genommen. 
 
3. Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der  

Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest: 
 
  EUR 

1. Ergebnisrechnung 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 150.856.224,77 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 140.063.468,73 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 10.792.756,04 

1.4 Außerordentliche Erträge 1.434.129,36 
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1.5 Außerordentliche Aufwendungen 821.603,51 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 612.525,85 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 11.405.281,89 

2. Finanzrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.236.970,15 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 127.566.041,21 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 17.670.928,94 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.650.960,37 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.658.943,40 

2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 13.007.983,03 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) 4.662.945,91 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.910.990,12 

2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 5.910.990,12 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -1.248.044,21 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlun-
gen und Auszahlungen 265.639,30 

2.13 
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 21.336.568,64 

2.14 
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 
2.11 und 2.12) -982.404,91 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjah-
res (Saldo aus 2.13 und 2.14) 20.354.163,73 

3. Bilanz 

3.1 Immaterielles Vermögen 164.472,01 

3.2 Sachvermögen 327.448.687,14 

3.3 Finanzvermögen 56.913.806,85 

3.4 Abgrenzungsposten 4.130.833,29 

3.5 Nettoposition 0,00 
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3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 388.657.799,29 

3.7 Basiskapital 218.638.799,86 

3.8 Rücklagen 40.327.458,89 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 46.191.814,23 

3.11  Rückstellungen 514.586,22 

3.12 Verbindlichkeiten 77.013.231,35 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten 5.971.908,74 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 388.657.799,29 

 
 

 
 
Ö 13 

 
Gewährung einer Arbeitsmarkt-/Fachkräftezulage 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 13.1 behandelt. 
 

 
Ö 13.1 

 
Gewährung einer Arbeitsmarkt-/Fachkräftezulage 
Beschlussvorschlag des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 22.02.2024 
 
Antrag Fraktion SPD: mehrheitlich angenommen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
19 10 2 

 
Die Zulage wird ausschließlich für die Beschäftigten des Bürgeramts und der Ort-
schaftsverwaltungen gewährt. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
30 0 1 

 

Den folgenden Regeln für die Gewährung einer Fachkräfte-/Arbeitsmarktzulage wird zuge-
stimmt: 
 
1.  Die Höhe der Fachkräfte-/Arbeitsmarktzulage bemisst sich am Unterschiedsbetrag zur 

nächsthöheren Entgeltgruppe der individuellen Stufe. Dieser Betrag bleibt für die restli-
che Laufzeit gleich. 

 
2.  Die Zulage ist befristet auf zunächst fünf Jahre (31.12.2028). 
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3. Sie wird auch den schon vorhandenen Beschäftigten des Bereiches, mit den gleichen 
beruflichen Anforderungen, gewährt (Gleichbehandlung). 

 
Punkt 4. des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird gestrichen. 
 

 
 
Ö 14 

 
Wechsel des Tarifvertrages für die Beschäftigten der Stadtwerke 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
30 0 0 

 

1. Für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Stadtwerke Leonberg soll der Tarifvertrag 
Versorgungsbetriebe (TV-V) mit Wirkung ab dem 01.01.2025 zur Anwendung kommen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Antrag beim Kommunalen 
Arbeitgeberverband Baden-Württemberg zu stellen und ihn zu beauftragen, mit den 
Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion eine entsprechende 
landesbezirkliche Regelung abzuschließen. 
 

2. Die Arbeitsmarktzulage in Höhe von 110 Euro für das Aufsichtspersonal der 
Bäderbetriebe entfällt gleichzeitig mit der Einführung des TV-V. 

 

 
 
Ö 15 

 
Einführung und Anwendung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz für 
Beschäftigte 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 15.1 behandelt. 
 

 
Ö 15.1 

 
Einführung und Anwendung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz für 
Beschäftigte 
- Abweichender Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
26 4 1 

 

Der Einführung und Anwendung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz anhand der 
folgenden Kriterien für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Leonberg wird zugestimmt. Die 
vorliegenden Regelungen werden zum 01.05.2024 eingeführt und gelten dabei bis zum Ab-
schluss eines neuen Tarifvertrages für Altersteilzeit. 
 

Kriterien für die Vergabe der Altersteilzeit-Plätze in Anlehnung an die bisherigen tariflichen 
Regelungen 

- Abweichend vom AltTZG wird die maximale Laufzeit auf fünf Jahre festgesetzt. 

- Die Beschäftigten müssen auch weiterhin das 60. Lebensjahr vollendet haben. 

- Es muss auch weiterhin eine aktuelle Bescheinigung des Rentenversicherungsträgers 
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vorgelegt werden (mit den Daten ab welchem Zeitpunkt, eine Altersrente ohne Abschlä-
ge bzw. ggf. bei der Altersteilzeit – unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen bezogen 
werden kann). Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich auch weiterhin zwingend bis 
zu diesem Zeitpunkt erstrecken, ab dem eine Rente wegen Alters beansprucht werden 
kann. 

- Der Antrag kann auch weiterhin frühestens ein Jahr vor Erfüllung der persönlichen Vor-
aussetzungen gestellt werden. Beschäftigte können somit frühestens mit Vollendung des 
59. Lebensjahres einen Antrag auf Altersteilzeit stellen. 

- Die dem Altersteilzeitbeschäftigten zustehenden Bruttobezüge sind um einen steuer- 
und sozialabgabenfreien Betrag von 20 % der Bezüge durch die Arbeitgeberin aufzusto-
cken. 

- Es soll auch weiterhin eine Quote in Höhe von 2,5 % der Beschäftigten zum Stichtag 
31.05. des Vorjahres analog des TVFlex AZ gelten, innerhalb der ATZ-Anträge bewilligt 
werden. Wird die Quote überschritten erfolgt eine Priorisierung anhand des höheren Le-
bensalters. 

- Die Arbeitgeberin kann die Altersteilzeitarbeit wie bisher ablehnen, wenn dienstliche 
oder betriebliche Gründe entgegenstehen. Es besteht laut dem AltTZG kein Rechtsan-
spruch auf Altersteilzeit. Entgegenstehende dienstliche oder betriebliche Gründe muss 
die jeweilige Führungskraft inhaltlich begründen. 

 
 
Ö 16 

 
Umgestaltung Poststraße - Zustimmung der Ausführungsplanung 
 
Der Tagesordnungspunkt wird unter Ö 16.1 behandelt. 
 

 
Ö 16.1 

 
Umgestaltung Poststraße - Zustimmung der Ausführungsplanung 
Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 22.02.2024 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich und geändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
23 6 2 

 

Die Ausführungsplanung zur Umgestaltung der Poststraße, auf der Grundlage des 
beigelegten Lageplans des Büros Faktorgrün, Schockenriedstraße 5, 70565 Stuttgart 
vom 07.08.2023 wird dahingehend modifiziert, dass auf die Erstellung von Baumbee-
ten verzichtet wird der Fahrbahnbereich abweichend von der Ausführungsplanung 
statt Pflaster asphaltiert wird. 
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Ö 17 

 
Teilnahme an der Erdgas-Bündelausschreibung des Gemeindetags 2025-2027 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH (Gt-
service GmbH) mit der Ausschreibung der Erdgaslieferung der Stadt Leonberg sowie der 
Stadtwerke Leonberg ab 01.01.2025 bis 31.12.2027 zu beauftragen. Die Gt-service 
GmbH kann sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner be-
dienen. 

 
2. Die Gt-service GmbH wird bevollmächtigt die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlags-

erteilungen im Rahmen der Bündelausschreibung Erdgas, an denen die Stadt Leonberg 
sowie die Stadtwerke Leonberg teilnehmen, namens und im Auftrag der Gemeinde vor-
zunehmen. Zugleich wird der Aufsichtsrat mit Erteilung einer Untervollmacht dazu er-
mächtigt, einen Dritten mit der Zuschlagsentscheidung zu beauftragen. 

 
3. Die Stadt Leonberg sowie die Stadtwerke Leonberg verpflichten sich, das Ergebnis der 

Bündelausschreibungen als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur 
Erdgasabnahme mit 10% Biogasanteil von den Lieferanten, die jeweils den Zuschlag er-
halten, für die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit. 

 

 
 
Ö 18 

 
Förderung von Vereinen und Organisationen in der Zuständigkeit des Amtes für Jugend, 
Familie und Schule 
 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
 

 
Ö 19 

 
Neueinteilung der Schulbezirke der sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren im Landkreis Böblingen 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig und ungeändert beschlossen 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
29 0 0 

 

Der Veränderung der Schulbezirke der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen-
tren (SBBZ) wird zugestimmt. Der Schulbezirk Renningen wird der Peter-Härtling-Schule 
Weil der Stadt zugeteilt. 
 
 

 
 
Ö 20 

 
Anfragen 
 
 

 
Ö 20.1 

 
Überprüfung Ergebnisse Altes Rathaus Eltingen 
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Ö 20.2 

 
Termin Umzug Wertstoffhof 
 
 

 
 
Ö 20.3 

 
Abschluss städtebaulicher Vertrag mit der Fa. Strabag 
 
 
 

 
 
Ö 20.4 

 
Wasserrohre KH West 
 
 

 
 
Ö 20.5 

 
Aktueller Stand Baugebiet "Hinter den Gärten" 
 
 
 

 
 
Ö 20.6 

 
Prüfung der Verträge "Glems-Igel" 
 
 
 

 
 
Ö 20.7 

 
Stellplatzschlüssel Firma Strabag 
 
 

 
 

 
Ö 21 

 
Verschiedenes 
 
 

 
Ö 21.1 

 
Ablauf Mensabetrieb bei den "Glems-Igeln" 
 
 
 

 
 
Ö 21.2 

 
Aktueller Sachstand Baugebiete Berliner Straße und Unterer Schützenrain 
 
 
 

 
 
Ö 21.3 

 
LKZ Artikel 
 
 

 
 
Ö 21.4 

 
Terminfrist für Abbruch Postareal 
 
 

 
 
Ö 21.5 

 
Beantwortung Anfragen 
 
 

 
Leonberg, den 29. Februar 2024 
 
Silke Holzbog 
Schriftführung 
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Zu beachten ist, dass das Protokoll bei der Veröffentlichung noch nicht von den Mitgliedern 
des Gemeinderates gebilligt und unterzeichnet ist. 


